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Kirchenpflege Protokollauszug

Protokoll vom: 21. August 2024
Traktanden Nr.: 16

KP2024-443 
Antrag und Weisung an das KGP - Lorenzo Scornaienchi; KK7/8 
2.9.2 Pfarrstellen 

IDG-Status: Öffentlich

I. Ausgangslage

Dem Kirchenkreis sieben acht stehen für die Pfarramtsperiode 2024-2028 total 515 Stellenprozente 
zur Verfügung. 

Davon waren bis Ende Juli 2024 470% mit ordentlichen gewählten Pfarrern besetzt: 

- Judith Bennett (90%)
- Beat Büchi (100%)
- Chatrina Gaudenz (100%)
- Stefanie Porš (80%) bis 31. Juli 2024
- Christoph Strebel (100%)

Insgesamt war folglich eine Stelle im Umfang von 45% neu zu besetzen. In seiner Sitzung vom 21. 
Dezember 2023 setzte das Kirchgemeindeparlament eine Pfarrwahlkommission für deren Rekrutie-
rung ein. Diese teilte die neue Stelle territorial den Kirchenorten Fluntern und Hottingen zu und soll 
ca. 10% «Heimseelsorge» beinhalten. 

Für die neu zu besetzende Stelle schlägt die Pfarrwahlkommission gemäss ihrem Beschluss vom 
18. Juni 2024 Pfarrer Lorenzo Scornaienchi mit einem Pensum von 45% vor. 

Pfarrer Scornaienchi tritt seine Stelle am 1. Oktober 2024 an.
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II. Beschluss

Die Kirchenpflege, 

gestützt auf Art. 17, Ziff. 3 der Kirchgemeindeordnung, 

beschliesst: 

I. Pfarrer Lorenzo Scornaienchi wird per 1. Oktober 2024 mit einem 45%-Pensum ins Pfarramt 
der Kirchgemeinde Zürich mit Wirkungsort im Kirchenkreis sieben acht zur Wahl vorgeschla-
gen. Die Wahl erfolgt nach Zustimmung des Parlaments als Urnenwahl voraussichtlich im 
Mai 2025.

II. Bis zu seiner Urnenwahl voraussichtlich im Mai 2025 beantragt die Kirchenpflege dem Kir-
chenrat, Lorenzo Scornaienchi als seinen eigenen Stellvertreter zu gleichen Konditionen wie 
gewählte Pfarrer:innen abzuordnen.

III. Mitteilung an: 
- Kirchgemeindeparlament, Parlamentsdienste (unter Beilage von Stellenausschreibung, 

Kurzbericht zum Prozess und Portrait)
- Kirchenkreiskommission sieben acht, Präsidium
- Pfarrwahlkommission Kirchenkreis sieben acht, Präsidium
- Kreispfarrkonvent sieben acht, Vorsitz
- Pfarrkonvent der Kirchgemeinde Zürich, Vorsitz
- Dekanat der Stadt Zürich
- GS Gemeindeleben, Büro Pfarramtliches
- Akten Geschäftsstelle
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Antrag und Weisung an das Kirchgemeindeparlament

Antrag

Die Kirchenpflege beantragt dem Kirchgemeindeparlament, folgenden Beschluss zu fassen: 
(Referent:in: Barbara Becker, Ressort Pfarramtliches und OeMe)  

I. Der Wahl von Lorenzo Scornaienchi (45%) ins Pfarramt der Kirchgemeinde Zürich (Kirchen-
kreis sieben acht) wird zuhanden der Urnenabstimmung, die voraussichtlich im Mai 2025 
stattfindet, zugestimmt. 

Weisung

Das Wichtigste in Kürze

Die Zustimmung zum Wahlvorschlag von Lorenzo Scornaienchi für die Pfarrstelle erfolgt auf Antrag 
der Pfarrwahlkommission sieben acht vom 18. Juni 2024 an die Kirchenpflege, zuhanden des Kirch-
gemeindeparlaments. 

Nach Einführung in den Prozess des Pfarrwahlverfahrens und der Erstellung des Stelleninserats in 
den ersten zwei Sitzungen der Pfarrwahlkommission sieben acht vom 22. Januar und 26. Februar 
2024, wurde die Stelle Mitte März 2024 mit einem Pensum von 45% ausgeschrieben und die Be-
werbungsfrist durch ein Sammelinserat der Kirchgemeinde Zürich bis Ende April 2024 verlängert. 
An der dritten Sitzung wurden die Bewerbungen ausgewertet. Insgesamt gingen dreizehn Bewer-
bungen ein, wobei acht dem Stellenprofil nicht genau entsprachen oder nicht überzeugten und eine 
Bewerbung zurückgezogen wurde. Vier Bewerber:innen kamen in die engere Wahl; sie wurden zu 
einem Gespräch eingeladen, zwei wurden zu einem Zweitgespräch eingeladen. Nach Vorstellungs-
gesprächen (Erst- und Zweitgespräche) am 22. April, 24. April, 6. Mai, 4. Juni und 14. Juni 2024 
entschied sich die Pfarrwahlkommission am 18. Juni 2024 für Lorenzo Scornaienchi. Er überzeugte 
fachlich, theologisch und menschlich, passte im Vergleich zu den anderen Kandidat:innen besser 
auf das ausgeschriebene Profil und ist eine gute Ergänzung im bestehenden Pfarrteam. 

Die Urnenwahl von Lorenzo Scornaienchi erfolgt voraussichtlich im Mai 2025.  

Obligatorisches Referendum

Gemäss Kirchenordnung sowie Art. 17 Ziff. 3 der Kirchgemeindeordnung vom 20. Juni 2018 erfolgt 
die Neuwahl von Pfarrerinnen und Pfarrern durch die Stimmberechtigten an der Urne. Eine stille 
Wahl ist ausgeschlossen.
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Für die Richtigkeit des Protokollauszugs: 

Michela Bässler Kirchgemeindeschreiberin 
Versand: Zürich, 28.08.2024


